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Großengstingen  ·  Kleinengstingen  ·  Kohlstetten

 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats

Am Mittwoch, 04.03.2026, um 19.00 Uhr, findet im Sitzungssaal 
des Rathauses Großengstingen, Kirchstraße 6, eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinderats mit folgender Tagesordnung statt:
1. 	 Bekanntgaben
2. 	� Auftragsvergabe zur Erneuerung des Hallenbodens in der 

Freibühlhalle
	 - Beratung und Beschlussfassung
3. 	� Bebauungsplan „Neue Ortsmitte Engstingen“
	� Gemeinde Engstingen, Gemarkung Großengstingen und 

Kleinengstingen
	 - Aufstellungsbeschluss
4. 	 �Vorbereitende Untersuchungen „Neue Ortsmitte Engstingen“
	� Gemeinde Engstingen, Gemarkungen Großengstingen und 

Kleinengstingen
	 - �Beschluss vorbereitender Untersuchungen für eine Städ-

tebauliche Entwicklungsmaßnahme gemäß § 165 (4) Bau-
gesetzbuch (BauGB)

5. 	 Änderung der Verkehrsführung an der Freibühlschule
	 - Beratung und Beschlussfassung
6. 	� Einbringung des Haushaltsplans 2026 für die Gemeinde 

Engstingen
	 - Vorberatung
7. 	� Einbringung Wirtschaftsplan 2026 für die Wasserversor-

gung der Gemeinde Engstingen
	 - Vorberatung
8. 	 Stellungnahmen zu Baugesuchen
9. 	 Verschiedenes
Die Einwohner sind zur Teilnahme an der Sitzung eingeladen.
Im Anschluss an die öffentliche Tagesordnung findet eine nicht-
öffentliche Sitzung statt.
Hinweis:
Sollte der Gemeinderat wegen Abwesenheit oder Befangen-
heit von Mitgliedern nicht beschlussfähig sein, findet direkt 
im Anschluss an die erste Sitzung eine zweite Sitzung mit der 
gleichen Tagesordnung statt, in der er beschlussfähig ist, wenn 
mindestens drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt 
sind (§ 37 Absatz 3 GemO).
Mario Storz
Bürgermeister

 

GEMEINDE ENGSTINGEN 

 
NACHRUF 

Die Gemeinde Engstingen trauert um 

Herrn 

Heinrich Reitter 

der am 11.02.2026 im Alter von 90 Jahren verstorben ist. 

Herr Reitter war von 1976 bis 1998 bei der Gemeinde Engstingen 
als Waldarbeiter beschäftigt.  

 

 

Wir danken Herrn Reitter für seine jahrelangen treuen Dienste  
und behalten ihn als zuverlässigen und pflichtbewussten 

Mitarbeiter in guter Erinnerung. 
 

Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen. 
 

Im Namen der Gemeinde, des Gemeinderats, 
der Ortschaftsräte und der Gemeindeverwaltung 

 
Mario Storz 

Bürgermeister 
 

Sprechstunden der Ortsvorsteher 
Ortsverwaltung Großengstingen, Kirchstraße 6
Ortsvorsteher Thomas Gauß, Tel. 07129 9328041
E-Mail: OVGE@gemeinde-engstingen.de
Montags 18.00 – 20.00 Uhr
nur nach Voranmeldung
Ortsverwaltung Kleinengstingen, Reutlinger Straße 1
Ortsvorsteher Thorsten Rehmann, Tel. 07129 9200096
E-Mail: OVKE@gemeinde-engstingen.de
Freitags 17.30 – 19.30 Uhr
Ortsverwaltung Kohlstetten, Schulstraße 14
Ortsvorsteher Martin Mauser, Tel. 07385 965176
E-Mail: OVKST@gemeinde-engstingen.de
Dienstags 18.00 – 20.00 Uhr, 
Hinweis: Bitte klingeln, falls die Tür verschlossen ist oder jemand 
keine Treppen steigen kann.
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Wichtiges auf einen BlickWichtiges auf einen Blick
Schulsozialarbeit
Mariaberger Ausbildung Service gGmbH
Das Beratungsangebot unserer Schulsozialarbeit können Sie wei-
terhin per E‐Mail oder Telefon wahrnehmen: 
Khang Huynh
Tel. 0157 72649120, E-Mail: k.huynh@mariaberg.de
Katrin Herre
Tel. 0157 80574576, E-Mail k.herre@mariaberg.de
www.facebook.de/schulsozialarbeitengstingen und Instagram:
khani.schulsozialarbeit und katrin.schulsozialarbeit

Jugendarbeit Engstingen
Yvette Köder-Reimer ist Ansprechpartnerin für alle jugendspe-
zifischen Themen. Alle Gespräche sind vertraulich, freiwillig und 
kostenfrei.
Gerne Nachricht per Mail y.koeder-reimer@mariaberg.de
Anruf 0163 740 4312 oder zu den Sprechzeiten:
donnerstags von 15.00–19.00 Uhr Büro im Jugendhaus (2. Stock)
freitags von 15.00–19.00 Uhr Büro im Jugendhaus (2. Stock)

Integrationsbeauftragte Franziska Schilling 
Franziska Schilling, Ortschaftsverwaltung Kleinengstingen, 
Reutlinger Str. 1, Tel. 07129 9200094
E-Mail: f.schilling@engstingen.de
Dienstag: 09.00–14.00 Uhr und Freitag: 08.30–12.30 Uhr.

Integrationsmanagerin Dorothea Durben-Brabender  
Landratsamt Reutlingen 
Ortschaftsverwaltung Kleinengstingen, Reutlinger Str. 1, 
Tel. 0152 24325516
E-Mail: d.durben-brabender@kreis-reutlingen.de
Dienstag: 09.00–12.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr 
Freitag: nach Vereinbarung (10.00–13.00 Uhr)
Telefonisch und per E-Mail bin ich auch außerhalb dieser Zeiten 
zu erreichen.

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte  
Silke Kunz-Wernicke
Tel. 0151 17888673
E-Mail: seniorenbeauftragte.engstingen@gmail.com
Für alle, die auch noch gerne mit Papier und Stift kommunizieren, 
dürfen gerne ihre Fragen, Anregungen etc. im Rathaus abgeben, 
ins "Seniorenbeauftragtenfächle".

Engstinger Runde / Engstinger Hilfe e. V.
Allgemeines / Koordination
Iris Kemmner, Tel. 07129 7576
Spendenkonto: Engstinger Hilfe e.V.: KSK Reutlingen
BIC: SOLADES1REU, IBAN: DE02 6405 0000 0100 1020 28

Bürgerstiftung für Jugend und Soziales
Spendenkonto: KSK Reutlingen, BIC: SOLADES1REU
IBAN: DE45 6405 0000 0000 0014 25

Ärztliche Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD): Tel. 116 117, www.docdirect.de
Rettungsdienst in Notfällen: Tel. 112

Zahnärztliche Notdienste
Einheitliche Notfalldienstnummer für Baden-Württemberg:
0761 120 120 00

Apothekennotdienst
Sa, 28.02. Apotheke im E-Center, Reutlingen, Tel. 07121 - 37 29 30
So, 01.03. Apotheke in der Römerstr., Pfullingen, Tel. 07121 9 61 32 60

Abfalltermine:
https://www.kreis-reutlingen.de/Landratsamt/Organisationseinheiten/
Abfallwirtschaft/Abfalltermine-und-Leerungen/Abfalltermine-Online

Bestatter:
Firma Vöhringer   Tel. 07129 3542 
Firma Weible         Tel. 07129 6287

Freundeskreis Magdalena Hospiz e.V. 
Frau Angelika Walter, Tel. 07387 1773
Frau Antje Bez, Tel. 07387 984125
(Hohenstein, Engstingen, Trochtelfingen, Sonnenbühl)
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Schwerstkranken und Ster-
benden gemäß ihrer persönlichen Würde seelischen Beistand zu 
geben. Dazu gehört die Begleitung im eigenen Zuhause sowie 
die Begleitung derer, die den Sterbenden nahestehen. Wir ar-
beiten nach christlichen Grundwerten, überkonfessionell und 
ehrenamtlich.

Pflegestützpunkt Südliche Alb
Frau Petra Pasquazzo, Tel. 07387 984146-2
pflegestuetzpunkt-suedliche-alb@kreis-reutlingen.de

Sozialstation St. Martin
Frau Katrin Tilk, Tel. 07129 93245-10
k.tilk@sozialstation-engstingen.de
Essen auf Rädern
Frau Eva Perske, Tel. 01525 9243535,
EAR@sozialstation-engstingen.de

Nachbarschaftshilfe und Betreuungsgruppen
Frau Katja Lerch und Frau Heidi Schaffran, Tel. 07129 93245-15 oder 
07129 93245-16, h.schaffran@sozialstation-engstingen.de

Servicehaus Sonnenhalde
Langzeitpflege	 Tel. 07129 93790 
Sozialstation	 Tel. 07129 937931

Unterstützungszentrum BruderhausDiakonie
Tel. 07129 930250

Familien- und Jugendberatung Alb
Karlstraße 36, 72525 Münsingen, Tel. 07381 9295-60 
Familienberatung.muensingen@kreis-reutlingen.de

Tagesmütter Reutlingen, Außenstelle Alb
Marktplatz 1, 72525 Münsingen. 
Frau Zanger-Christoph, Tel. 07381 400041, 
zanger@tagesmuetter-rt.de
Frau Goller, Tel. 07381 9315414, 
goller@tagesmuetter-rt.de
Montag bis Mittwoch

Tauschnetz Engstingen
WhatsApp-Gruppe Engstingen tauscht
Michael Robinson 0173 8413689

Volkshochschule Engstingen
Sabine Wälder, Tel. 07129 932388, engstingen@vhsbm.de

Herausgeber:
	 Bürgermeisteramt, 72829 Engstingen, Kirchstraße 6
	 info@engstingen.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil einschließlich der 
Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung:
	 Bürgermeister Storz oder sein Vertreter im Amt
	 Telefon 07129 9399-0

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
	 Fink GmbH Druck und Verlag,  
	 Sandwiesenstr. 17, 72793 Pfullingen 
	 Telefon 0 7121/97 93-0
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	 Der Wähler gibt
	 seine Erststimme in der Weise ab,
	� dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll,

	 und seine Zweitstimme in der Weise,
	� dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

	� Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder 
dem besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden.

4. 	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahler-
gebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

5. 	� Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises oder

	 b) durch Briefwahl
	 teilnehmen.
	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-

debehörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtli-
chen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

6. 	� Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine 
Änderung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder 
auf die Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält 
oder wenn sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelum-
schlag sonst eine derartige Äußerung befindet oder der 
Stimmzettelumschlag gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes).

7. 	� Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

Altersjubilare
Ortsteil Kohlstetten
02.03.2026 Frau Marianne Köthe 90 Jahre
Ortsteil Kleinengstingen
06.03.2026 Frau Margarethe Klersy 80 Jahre
Wir gratulieren den Jubilarinnen recht herzlich und wünschen 
ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.

Fundsache
Beim Fundamt im Rathaus Großengstingen wurden 1 auszieh-
barer Stab, 1 Paar Handschuhe, 1 Schlüsselbund und 1 Mütze 
abgegeben. Die Fundsachen können im Rathaus Großengstin-
gen abgeholt werden.

Wahlbekanntmachung
1.	� Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von 

Baden-Württemberg statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.	 Die Gemeinde ist in folgende vier Wahlbezirke eingeteilt:
	 Wahlbezirk 001-01 - Großengstingen 1
	 Churstr. 38, Freibühlschule B-Bau Grundschulgebäude
	 Wahlbezirk 001-02 - Großengstingen 2
	 Churstr. 38, Freibühlschule A-Bau Pausenraum
	 Wahlbezirk 003-05 - Kleinengstingen​
	 Sternenbergstr. 20, Grundschule Raum 1
	 Wahlbezirk 004-07 - Kohlstetten
	 Schulstr. 18, Dorfgemeinschaftshaus
	� In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 

in der Zeit vom 29.01.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

	� Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten 
zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr in 
Engstingen, Kirchstraße 6 zusammen.

3. 	� Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist.

	� Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur 
Identitätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen.

	� Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

	 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
	 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
	 a) �für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 

der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der zu-
gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern außerdem 
die Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

	 b) �für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.
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	 �Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Engstingen, 27.02.2026
Gemeinde Engstingen
gez. Storz, Bürgermeister

Informationen zur Landtagswahl 2026
Briefwahl
Bis 05.03.2026, 12.00 Uhr, können Wähler nach Erhalt der Wahl-
benachrichtigung über den Internetlink auf unserer Homepage 
www.engstingen.de oder über den QR-Code auf der Wahlbe-
nachrichtigung einen Wahlschein beantragen.
Am Dienstag, 03. März 2026, besteht von 15.00 bis 17.30 Uhr 
die Möglichkeit der Beantragung und Abholung der Briefwah-
lunterlagen persönlich ohne Termin, aber mit Vorlage der aus-
gefüllten Wahlbenachrichtigung.
Bei der persönlichen Abholung der Briefwahlunterlagen be-
steht die Möglichkeit sofort vor Ort zu wählen.
Bringen Sie Ihren Wahlbrief rechtzeitig zu einer Postfiliale bzw. 
werfen diesen spätestens am 05.03.2026 in einen Briefkasten 
der Deutschen Post.
Um den Postweg abzukürzen, bitten wir um Abgabe/Einwurf 
der Wahlbriefe direkt bei der Gemeindeverwaltung in der Kirch-
straße 6, (Adresse auf dem Wahlbrief ). Die Wahlbriefe müssen 
spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr, bei der Gemeindever-
waltung, Kirchstraße 6, 72829 Engstingen vorliegen.
Barrierefreie Wahllokale
Die Wahllokale in Groß- und Kleinengstingen sind ebenerdig zu 
erreichen. Parkplätze sind an allen Wahllokalen vorhanden. Im 
Dorfgemeinschaftshaus in Kohlstetten besteht die Möglichkeit 
über den Seiteneingang (Hinweisschild) den Wahlraum über 
eine Rampe zu erreichen.
Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen
Zur Wahl der Abgeordneten des 18. Landtags von Baden-
Württemberg am 8. März 2026 sind alle Wahlberechtigten zur 
Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig 
von fremder Hilfe abgegeben werden, wenn man so schlecht 
sieht, dass man den Stimmzettel selbst nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Landtagswahl bieten 
die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zu-
sendung von sogenannten Stimmzettelschablonen an.
Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. Die 
Felder für das "Kreuzchen" sind in der Schablone ausgespart. 
Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläuterun-
gen angebracht. Zusammen mit der Schablone wird − eben-
falls kostenlos − eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD kann mit 
handelsüblichen CD-Playern abgespielt werden. Auf dieser CD 
wird die Benutzung der Schablone erklärt. Außerdem wird der 
Inhalt des Stimmzettels vollständig aufgesprochen und auch 
darauf hingewiesen, falls eine entsprechende Lochung nicht 
mit einem Wahlvorschlag belegt ist.
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, 
die sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die 
Schablone und eine Audio-CD mit der Aufsprache des Inhalts 
des amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden- und 
Sehbehindertenverbänden an unter Telefon: 0761/36122.

Anpassung der Gebühren für den 
Personalausweis

Angesichts der gestiegenen Kosten beim Ausweishersteller 
werden die Gebühren laut Beschluss des Bundesrates zum 
07.02.2026 wie folgt erhöht:
46,00 Euro für Antragstellende ab 24 Jahren
27,60 Euro für Antragstellende bis 24 Jahren.
Dies ermöglicht die kostendeckende Arbeit der Behörden.

LEADER-Förderung für Praxisumbau 
in Engstingen

Physio-Z erweitert Praxis – Tag der offenen Tür am 28. Februar 2026

 
Manuel Greitzke freut sich über die LEADER-Förderung und führt Bür-
germeister Mario Storz sowie Regionalmanager Hannes Bartholl (v. r. 
n. l.) bei deren Besuch ins Training am Dehnzirkel ein.
Foto: LEADER Mittlere Alb

Seit 2015 unterstützt die LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb 
Unternehmen in der Region mit dem Ziel, die regionale Wert-
schöpfung zu stärken sowie Arbeitsplätze zu sichern und neu 
zu schaffen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Sicherung und Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung.
Manuel Greitzke, Inhaber des Physiotherapiezentrums Physio-Z 
in Engstingen, erhielt im Rahmen des LEADER-Programms eine 
Förderung für den Ausbau und die Modernisierung seiner Pra-
xisräume. Die Fördersumme beträgt rund 60.000 Euro.
Bürgermeister Mario Storz und LEADER-Regionalmanager Han-
nes Bartholl besuchten das Zentrum anlässlich des Projektab-
schlusses. Am 28. Februar 2026 lädt Manuel Greitzke zum Tag 
der offenen Tür ein und präsentiert die neuen Räumlichkeiten 
der Öffentlichkeit.
Hohe Nachfrage macht Erweiterung notwendig 
„Da kam LEADER ins Spiel – und ich habe den nächsten Schritt 
gewagt“, beschreibt Manuel Greitzke seine Entscheidung zum 
Umbau. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage im Bereich der 
Reha-Nachsorge waren die bisherigen Räumlichkeiten im Un-
tergeschoss nicht mehr ausreichend. Nachdem im Erdgeschoss 
Flächen frei wurden, konnte die Praxis erweitert werden. Mit 
Unterstützung der LEADER-Förderung wurden diese Räume 
modernisiert und umgebaut. Es entstanden ein ebenerdiger 
Geräteraum sowie ein Kursraum für Nachsorge- und Präven-
tionsangebote.
Bürgermeister Mario Storz sowie LEADER-Regionalmanager 
Hannes Bartholl informierten sich bei dem Vor-Ort-Termin über 
die abgeschlossenen Maßnahmen. „An diesem Projekt wird 
deutlich, welchen Mehrwert LEADER für den Ort und die Regi-
on bietet“, betonte Bürgermeister Mario Storz bei der Besich-
tigung. „Mit dem Projekt stärken wir die regionale Wirtschaft, 
sichern Beschäftigung und verbessern die Gesundheitsversor-
gung“, ergänzte Regionalmanager Hannes Bartholl.
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Prävention im Mittelpunkt 
Für Manuel Greitzke und sein zehnköpfiges Team steht die 
Prävention im Mittelpunkt der Arbeit. „Wir möchten Menschen 
frühzeitig begleiten – denn aktive Gesundheitsvorsorge ist 
der beste Weg.“ Der neue Geräteraum ermöglicht ein betreu-
tes Kraft- und Beweglichkeitstraining. Der Kursraum wird für 
Sportangebote, Vorträge sowie Athletiktraining genutzt. Auch 
örtliche Handball- und Fußballmannschaften trainieren hier.
Am 28. Februar 2026 findet ein Tag der offenen Tür statt. Inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger haben an diesem Tag Gele-
genheit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen. Zudem ist 
ein Vortrag von Martin Sowa zum Thema Motivation im Hei-
lungsprozess geplant.
193.000 Euro für neue Projekte verfügbar 
In der Region Mittlere Alb werden durch LEADER neben Einrich-
tungen der Gesundheitsversorgung auch Betriebe aus Indus-
trie, Handwerk und Gastronomie unterstützt. Darüber hinaus 
können Kommunen, Kirchen, Vereine und Privatpersonen För-
dermittel beantragen.
LEADER fördert Projekte zur:
· Stärkung der Nah- und Grundversorgung
· Belebung von Ortskernen
· Erweiterung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten
· Verbesserung inklusiver und demokratischer Strukturen
· Ausbau der regionalen Wirtschaft
· Weiterentwicklung von Klimaschutz und Ressourcenschonung
Aktuell stehen 193.000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Neue 
Anträge können noch bis zum 1. März 2026 eingereicht werden.

Öffnungszeiten des Häckselplatzes
Wir bitten um Beachtung der untenstehenden Öffnungszeiten!
Grüngutsammelstelle auf dem Betriebsgelände der Firma Korn 
Recycling GmbH, Daimlerstraße 24 – 28, Kleinengstingen.
Die Öffnungszeiten zur Abgabe des Häckselguts wurden vom 
Landratsamt Reutlingen festgelegt und sind wie folgt:
März: 
Montag: 	 14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch: 	 14.00 – 16.00 Uhr
Samstag: 	 08.00 – 12.00 Uhr
von April bis Oktober: 
Montag: 	 14.30 – 17.30 Uhr
Mittwoch: 	 14.30 – 17.30 Uhr
Freitag: 		  14.30 – 17.30 Uhr
Samstag: 	 09.00 – 16.00 Uhr
Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger um Beachtung und Ein-
haltung der Öffnungszeiten des Häckselplatzes, diese sind nicht 
deckungsgleich mit den Öffnungszeiten der Firma Korn.

 
 

Öffentliche Sitzung des Ortschaftrates 
Großengstingen
Am Montag, den 02. März 2026 um 19.00 Uhr findet im 
Sitzungssaal des Rathauses Großengstingen eine öffentliche 
Sitzung des Ortschaftsrates mit folgender Tagesordnung statt:
1. 	 Bekanntgaben
2. 	 Baugesuche

3. 	� Mögliche Nutzung des alten Notariats für Großengstinger 
Vereine

	 - Abstimmung über weitere Vorgehensweise
4. 	� Neustrukturierung des Parkraums in der Grieserstraße - Ecke 

Langestraße/Kirchstraße
	 - Beratung und Beschlussfassung
5. 	 Verschiedenes
Die Einwohner sind zur Teilnahme an der Sitzung eingeladen.
Im Anschluss an die öffentliche Tagesordnung findet eine nicht-
öffentliche Sitzung statt.
Thomas Gauß
Ortsvorsteher

 
 

 
Kreistag
Einladung und Tagesordnung
Sitzung am Mittwoch, den 25.02.2026, 15.00 Uhr, im Landrat-
samt Reutlingen, Großer Sitzungssaal, Bismarckstraße 47.

öffentlich
1. 	 Einwohnerfragestunde
	 HAUSHALT 2026/2027
2. 	� Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 

2026 und 2027 des Landkreises Reutlingen und des gemein-
defreien Gebiets "Gutsbezirk Münsingen";

	 Haushaltsreden der Fraktionen
3. 	 Haushalt 2026/2027;
	 Stellenplan 2026 und 2027
4. 	 Haushalt 2026/2027;
	� Investitionsprogramm 2026 bis 2030 für die Kreisstraßen - 

Fortschreibung
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5. 	 Haushalt 2026/2027;
	� Ausbau der Kreisstraßen K 6747/6749 in der Ortsdurchfahrt 

Pfronstetten-Aichelau
	 a) Zustimmung zur Planung
	 b) Zustimmung zur Ausschreibung der Bauleistung
6. 	 Haushalt 2026/2027;
	 Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst
	 a) �Besondere Vereinbarung zwischen dem Landkreis und 

der Stadt Reutlingen über die Kostenregelung für den 
Betrieb der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Ret-
tungsdienst

	 b) �Vereinbarung über Nachzahlung des Personalkostenan-
teils an die Stadt Reutlingen für die Jahre 2016 bis 2025

7. 	 Haushalt 2026/2027;
	� Mietkostenzuschuss für die Allgemeinflächen im „PORT-

Gesundheitszentrum Schwäbische Alb“ in Hohenstein
8. 	 Haushalt 2026/2027;
	� Zuschussantrag des „Vereins zur Hagelabwehr im Landkreis 

Reutlingen e. V.“
9. 	 Haushalt 2026/2027;
	� Zuschussantrag des Vereins adis e. V. zur Antidiskriminie-

rungsberatung im Landkreis Reutlingen
10.	Haushalt 2026/2027;
	� Förderung von FERDA international des Fördervereins Fa-

milienforum Reutlingen e. V.
11.	Haushalt 2026/2027;
	 �Förderung von Refugio Stuttgart e. V. - Regionalstelle Tübingen
12.	Haushalt 2026/2027;
	� Antrag auf Übernahme der Krankenkassenbeiträge für die 

obligatorische Anschlussversicherung für Asylbewerber-
leistungsempfänger im Grundleistungsbezug

13.	Haushalt 2026/2027;
	� Antrag des Geschichtsvereins Zwiefalten e. V. auf institutio-

nelle Förderung
14.	Haushalt 2026/2027;
	� Beteiligung an den Kosten der Qualifizierung von Berufsbe-

treuern im Landkreis Reutlingen
15.	Haushalt 2026/2027;
	� Förderung des Diakonischen Betreuungsvereins e. V. (DBV) 

im Landkreis Reutlingen
16.	Haushalt 2026/2027;
	� Zuwendungsvereinbarung mit dem Verein Arbeiterbildung 

e. V. (Arbi e. V.) für das Arbeitslosenberatungszentrum
17.	Haushalt 2026/2027;
	� Verlängerung der Zuwendungsvereinbarungen zur Förde-

rung der freien Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII
18.	Haushalt 2026/2027;
	� Förderung der Mobilen Jugendarbeit im Landkreis Reutlingen
19.	Haushalt 2026/2027;
	 Förderung der Schulsozialarbeit im Landkreis Reutlingen
20.	Haushalt 2026/2027;
	� Förderung der Jugendberufshilfe im Projekt "Fit for life" der 

ridaf Reutlingen gGmbH
21.	Haushalt 2026/2027;
	 Förderung des Kreisjugendrings Reutlingen e. V.
22.	Haushalt 2026/2027;
	� Zuwendungsvereinbarungen mit dem Diakonieverband 

Reutlingen zur Förderung der Suchtberatung, Erziehungs-
beratung, Schuldner- und Insolvenzberatung und zur Bera-
tung bei häuslicher Gewalt

23.	Haushalt 2026/2027;
	� Förderung des Baden-Württembergischen Landesverbands 

für Prävention und Rehabilitation gGmbH (bwlv) für Psycho-
soziale Beratung/Suchtberatung

24.	Haushalt 2026/2027;
	 Förderung des Tagesmütterverein e. V. Reutlingen
25.	Haushalt 2026/2027;
	 Förderung des Vereins Autismus verstehen e. V.
26.	Haushalt 2026/2027;
	� Förderung der Sozialraumarbeit und Ausweitung auf wei-

tere Standorte
27.	Haushalt 2026/2027;
	� Förderung des Ausbaus der Ganztagsbetreuung im Land-

kreis Reutlingen – GaFöG
28.	�Verabschiedung der Haushaltssatzungen mit Haushaltsplä-

nen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 des Landkreises 
Reutlingen und des gemeindefreien Gebiets "Gutsbezirk 
Münsingen"

29.	�Einleitung von Brandschutz- und Unterhaltungsmaßnah-
men an den Beruflichen Schulen des Landkreises in 2026

	 Mitteilungsvorlage
30.	Mitteilungen/Anfragen

gez. Dr. Ulrich Fiedler
Landrat

Infoabende für Eltern mit Teenagern
Mit der Elternbildungsreihe „Freiheit in Grenzen“ bietet die 
Familien- und Jugendberatung mehrere Veranstaltungen für 
Eltern von Jugendlichen an. Sie startet am Donnerstag, den 
26. Februar 2026, um 19.00 Uhr, mit einer Online-Einführung. 
Alle Termine können einzeln oder als gesamte Reihe besucht 
werden. Die kostenlosen Angebote richten sich an Elternpaare 
sowie interessierte Mütter und Väter.
„Freiheit in Grenzen“ gibt praktische Tipps für den Familienalltag. 
Die Veranstaltung zeigt, wie Eltern ihre Kinder zu wichtigen The-
men - etwa beim Umgang mit Stimmungsschwankungen, Gewalt, 
Medien, Alkohol und Drogen, sowie Sexualität in der Jugend be-
gleiten können.
Dabei geht es auch um eine respektvolle Eltern-Kind-Bezie-
hung, den Umgang mit eigenen Gefühlen, klare Regeln und 
Verantwortung. Außerdem steht die Präsenz der Eltern und das 
Achten auf die Bedürfnisse der Jugendlichen besonders im Fo-
kus, vor allem in schwierigen Situationen.
Wer sich zu der Themenreihe anmelden möchte, kann eine E-
Mail an die familienberatung.reutlingen@kreis-reutlingen.de 
schreiben. Auch eine telefonische Anmeldung unter der Tele-
fonnummer 07121 947-9060 ist möglich.
Weitere Informationen finden sich unter: https://www.kreis-
reutlingen.de/termin/Freiheit-in-Grenzen-event-appoint-
ment13081
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Gute Laune überall!

Die konnte man am Freitag vor den Faschingsferien in der Frei-
bühlschule überall finden – die GUTE LAUNE!
Alle Grundschüler kamen in tollen und teilweise auch sehr 
einfallsreichen Kostümen in die Grundschule – da konnte man 
Bauchtänzerinnen, Minions, Legomännchen, Flamenco-Tänze-
rinnen und sogar ein Stück Pizza sehen. Zuerst wurden in den 
Gruppen Kostüme prämiert und Spiele gemacht, bevor alle zur 
gemeinsamen Polonaise durchs Schulhaus starteten.
Gemeinsam hatten Schüler und Lehrer Spaß beim Bobfahrer-
lied, besangen den Delfin in der Bauchtasche und natürlich 
hatten wir gute Laune oben, unten, vorne, hinten, rechts, links, 
und überall!! Das bewiesen dann alle Grundschüler noch ein 
zweites Mal lautstark, als die Lombakabell in der Grundschule 
ankam. Die Lomba staunten, wie gewaltig ihnen da der Refrain 
entgegengeschmettert wurde.
Nach so viel Tanzen, Singen, Hüpfen waren alle Kinder richtig 
hungrig und freuten sich riesig über die Schulspeisung durch 
die Engstinger Narren – für alle gab’s Wurst und Weckle. Su-
perlecker!! Dankbar bissen sie ins frisch zubereitete Vesper und 
waren wieder gestärkt für die letzte Runde auf dem großen 
Schulhof.
Dort waren schon alle Realschüler versammelt und als großer 
Flashmob wurde auch nochmals die „GUTE LAUNE“ getanzt und 
gesungen. Außerdem brachte die Grundschule natürlich wie 
schon in den letzten beiden Jahren „Matze, die Katze“ mit – und 
sofort ließen sich auch hier die großen Schüler,  Lehrer und viele 
Narren mitreißen zum Mittanzen. Ein Riesenspaß und ein ge-
lungener Auftakt in die Ferien und die Letzte Fasnets-Etappe!
Iwona Werz, 22. 02. 2026

 
Second-Hand-Basar in der Halle der  
Waldorfschule Engstingen - Kleidung für Groß & Klein 
​Frühlings- & Sommerkleidung, Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge etc.
SAMSTAG, 28.02.26 von 10:00 bis 14:00 Uhr 
in der Turn- und Festhalle - Vieles kostet nur 1 Euro 
Nach dem Einkauf Entspannung bei einem Besuch im Elterncafé!
Wir verwöhnen Sie mit Getränken – heiß oder kalt – und le-
ckeren selbst gebackenen Kuchen, sowie frische Crêpes von 
unserer 5. Klasse.
Freie Waldorfschule auf der Alb | Freibühlstraße 1 | 72829 Engs-
tingen | Telefon 07129 937030 | www.waldorfschule-engstin-
gen.de | @waldorf_alb

 
Werdenbergschule Trochtelfingen informiert:  
Neue Fünfer Schnuppernachmittag und Anmeldung für 
das Schuljahr 2026/27
Schnuppernachmittag Am Donnerstag, 26.02.2026, um 
14.00 Uhr lädt die Werdenbergschule zum Schnuppernach-
mittag ins Foyer Grün der Schule ein. Auf dem Programm 
stehen:
Schulrundgang mit Erlebnisstationen für interessierte 
Schülerinnen und Schüler, Schulrundgang mit Informati-
onen für interessierte Eltern und Erziehungsberechtigte
Anmeldung für Klasse 5 im Schuljahr 2026/27 Die Anmeldung 
kann an folgenden Terminen oder nach individueller Abspra-
che erfolgen:
Montag bis Donnerstag, 09.–12.03.2026, jeweils 08.00–
12.00 Uhr Montag und Dienstag, 09. und 10.03.2026, je-
weils 13.00–16.00 Uhr
Kontakt und weitere Informationen für detaillierte Auskünfte 
steht die Werdenbergschule telefonisch unter 07124 9399970 
oder per E-Mail an poststelle@04138769.schule.bwl.de zur Ver-
fügung. Aktuelle Informationen finden Interessierte außerdem 
auf der Homepage www.werdenbergschule.de sowie auf Insta-
gram unter wbs_trochtelfingen.


